
742 V erwaltnngsstrafm aßnahm en

(3) In leichten Fällen kann auf Haft oder auf Geldstrafe 
bis zu 150 DM erkannt werden.

§6
(1) Mit Gefängnis und mit Geldstrafe oder mit einer 

dieser Strafen wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. die von einer Dienststelle der Wirtschaftsverwaltung 

im Rahmen ihrer Ermächtigung geforderten Auskünfte 
über wirtschaftliche Verhältnisse und Vorgänge nicht 
oder nicht in der bestimmten Frist oder unrichtig, un
vollständig oder irreführend erstattet,

2. die von einer Dienststelle der Wirtschaftsverwaltung 
im Rahmen ihrer Ermächtigung geforderte Besichtigung 
von Betriebseinrichtungen oder Räumen oder Einsicht
nahme in Geschäftsbücher oder Geschäftspapiere ver
weigert, vereitelt oder erschwert,

3. als Inhaber, Leiter oder Angestellter eines Betriebes 
entgegen einer Betriebsvereinbarung, einem Tarifver
trag oder einer sonstigen rechtlichen Verpflichtung die 
Unterrichtung des Betriebsrates oder der Betriebsge
werkschaftsleitung über bedeutsame wirtschaftliche 
Verhältnisse oder Vorgänge des Betriebes verweigert, 
vereitelt oder erschwert.

(2) Ist die Tat vorsätzlich begangen, so ist in schweren 
Fällen die Strafe Zuchthaus bis zu zehn Jahren, neben 
dem auf Geldstrafe erkannt werden kann.

§7
(1) Mit Gefängnis und mit Geldstrafe oder mit einer 

dieser Strafen wird bestraft, wer
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